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Informationen zur Umsetzung des Nachteilsausgleichs 
Lehrende der Universität Hildesheim

1. technischer Support durch den Medienverleih
Bei der technischen Umsetzung eines Nachteilsausgleichs (z.B. hybride Veranstaltungen) kann Sie 
der Medienverleih - auch kurzfristig - unterstützen. Hier gibt es folgende Angebote:

•	 Unterstützung bei technischen Fragen: Über das Projekt Digital C@MPUS-le@rning 
sind an allen Standorten studentische Hilfskräfte beschäftigt, die Lehrende mit der tech-
nischen Umsetzung der jeweiligen Lehrformate unterstützen. Hiermit können Sie - auch 
kurzfristig - technischen Support in den Seminarräumen bekommen. In jedem Seminar- und 
Besprechungsraum ist ein Zettel mit der Telefonnummer des Mediensupports sowie einem 
QR-Code angebracht. Die Hilfskräfte sind mit Kameras, Stativen, Kabel und Adaptern aus-
gestattet.

•	 Beschaffung von technischen Hilfsmitteln: Für Studierende mit Behinderung oder chro-
nischer Erkrankung können über den Medienverleih Hilfsmittel angeschafft werden (z.B. 
Lesegeräte bei Sehbehinderung), diese werden entsprechend des Bedarfes ausgewählt, 
zentral beschafft und den Universitätsmitgliedern zur Verfügung gestellt.

www.uni-hildesheim.de/verleih

2. SdLL - Servicestelle digitale Lehr-Lernformate (SDLL)
Die SdLL unterstützt Lehrende und Studierende bei der Integration digitaler Medien und Werkzeuge 
in den Lehr- und Lernalltag. Lehrende können von der SdLL mediendidaktische und technische 
Unterstützung bei der Umsetzung der digitalen Lehre bekommen.  

sdll@uni-hildesheim.de

www.uni-hildesheim.de/uhi-einrichtungen/bibliothek/beratungschulung/sdll

Sie überlegen, wie sie einen Nachteilsausgleich technisch oder organisatorisch gut umsetzen 
können? Um Sie hierbei zu unterstützen, gibt es an der Universität Hildesheim verschiedene 
Ansprechpersonen und technische Unterstützungsmöglichkeiten:

1.	 Technischer Support durch den Medienverleih
2.	 Unterstützung digitaler Lehrformate durch die Servicestelle digitale Lehr-/Lernformate 

(SDLL)
3.	 Allgemeine Informationen/Unterstützung durch die „Beauftragte für Studierende mit 

Behinderung und chronischer Krankheit“

Alle allgemeinen Informationen zur Beantragung und Umsetzung eines Nachteilsausgleichs  
finden Sie unter folgendem Link im Leitfaden des Prüfungsamts:

08 Leitfaden zum Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung oder chronischer Krankheit

3. Allgemeine Information zur Umsetzung des Nachteilsausgleichs
Die Beauftragte für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung unterstützt sie 
bei allen allgemeinen Fragen zur Umsetzung des Nachteilsausgleichs: 

Annette Lützel

Zentrale Studienberatung (ZSB), Universitätsplatz 1, Forum, Raum HC.N.1.41

+495121 883 90018

luetzel@uni-hildesheim.de

https://www.uni-hildesheim.de/media/dez3/Pruefungsaemter/Allgemeine_Formulare/Leitfaden_Nachteilsausgleich_2026-02-27.pdf

